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Die neue Premierministerin über-
nimmt ein schweres Erbe 

  

Die frühere Außenministerin Liz Truss ist die neue Premierminis-
terin Großbritanniens. Diese Woche wurde sie von der Queen mit 
der Regierungsbildung beauftragt. Truss hatte bei der Urwahl 
zum Vorsitz der Konservativen Partei den Vorzug gegenüber 
dem als gemäßigter geltenden ehemaligen Schatzkanzler Rishi 
Sunak bekommen.  

Liz Truss übernimmt ein schweres Erbe. Die als Folge eines emo-
tional umkämpften Brexit-Referendums gespaltene Gesellschaft 
konnte durch die polarisierende Regierung Boris Johnsons nicht 
wieder zusammenwachsen. Auch Liz Truss hat sich durch einen 
eher robusten Politikstil hervorgetan. Konkret steht sie für eine 
harte Gangart gegenüber der EU, etwa durch ein unilaterales In-
fragestellen des mühselig verhandelten Nordirlandprotokolls. 
Symptomatisch auch die von ihr gestellte Frage, ob der französi-
sche Präsident wohl „ein Freund oder ein Feind“ des Vereinigten 
Königreiches sei. Brückenbauen sieht anders aus. 

Die Wirtschaft am Abgrund 

Truss ist deshalb nicht ideal positioniert ist, die tiefen politischen 
Gräben zu füllen – nur ein knappes Fünftel der Wahlberechtigten 
hat eine positive Meinung über sie. Dabei birgt eine prekäre wirt-
schaftliche Lage noch dringendere Herausforderungen. 

Der geldpolitische Rat der Bank of England erschreckte nach sei-
ner Sitzung im August die Märkte. Prognostiziert wird eine Inflati-
onsrate von 13% sowie eine lange und tiefe Rezession, die bis 
Ende 2023 andauern dürfte. Eine weitere stramme Zinserhöhung 
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am 15. September ist gesetzt. Aufgrund einer hohen Verschul-
dung britischer Haushalte zu variablen Hypothekenzinsen, die 
sich im Gleichschritt mit den Leitzinsen bewegen, dürfte dies die 
Kaufkraft zusätzlich zum Energiepreisschock reduzieren. Das ist 
natürlich gewollt, um die Inflation aus dem System zu quetschen.  

Für die Briten wird es auf jeden Fall ein harter Winter: Der Regu-
lator genehmigte gerade Tariferhöhungen, welche dazu führen 
dürften, dass sich die Energiekosten für die Haushalte fast ver-
doppeln. Weitere Preiserhöhungen dürften im Januar kommen.  

Welche Rolle spielt der Brexit? 

Im Wahlkampf um den Vorsitz hat Liz Truss offen die Frage ge-
stellt, ob das Mandat und gegebenenfalls die Unabhängigkeit der 
Notenbank (die sie trotz jahrhundertealter Tradition erst 1997 un-
ter Tony Blair erhielt) neu gedacht werden müssten. Dies hört 
sich nach einem weiteren populistischen Schnellschuss an und 
passt ins Brexit-Weltbild der Tories.  

Inwieweit der Brexit für die derzeitige Malaise der britischen Wirt-
schaft mitverantwortlich ist, lässt sich in der unübersichtlichen 
Gemengelage aus Pandemie, Lieferketten und Energiekrise nicht 
zuverlässig bestimmen. Was sich aber sagen lässt, ist, dass der 
EU-Austritt wohl kaum hilfreich gewesen sein dürfte. Unter allen 
G7-Nationen hat Großbritannien in der Periode seit dem Refe-
rendum das schwächste Exportwachstum hingelegt (2017-2021: 
minus 0,5%, Deutschland zum Vergleich +1,8%).  

Bei der Investitionsquote hält London seit der Austrittsentschei-
dung ebenfalls die rote Laterne (17,6% des BIP, Deutschland 
21,8%, siehe Abbildung). Wenn eine Regierung Truss einfach 
nach polarisierendem Muster weiterwurstelt, dürfte die Hoffnung 
auf eine nachhaltige Erholung von Wirtschaft und gesellschaftli-
chem Klima illusorisch bleiben.  
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